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Tierseuchenallgemeinverfügung
über die Anordnung der Aufstallung von Geflügel

zum Schutz gegen die aviäre Influenza

Auf Grund der Anordnung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz
des Landes Brandenburg mit Erlass vom 5. Januar 2022 (Gesch-Z: MDJ-V32-0430/72+119#341/2022) wird
auf der Grundlage der§§ 37 und 38 des Tiergesundheitsgesetz und des § 13 der Geflügelpest-Verordnung
hiermit nachfolgende Allgemeinverfügung erlassen.

Sämtliches in den Gemarkungen:
Herzberg/Elster,
Neunaundorf,
Friedersdorf,
Oste roda,
Redlin,
Friedrichsluga,
Gräfendorf,
Fermerswalde,
Buckau,
Bicking,
Rahnisdorf und
Mahdel (siehe Anlage)

gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten
und Gänse) ist unverzüglich ausschließlich

1. in geschlossenen Ställen oder
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten
dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten
Seitenabgrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung),

zu halten.

Geflügelausstellungen, -märkte und -veranstaltungen dürfen in o.g. Aufstallungsgebiet grundsätzlich nur
in geschlossenen Räumen und nach Rücksprache mit dem Amt für Veterinärwesen,
Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft des Landkreises Elbe-Elster hinsichtlich erforderlicher
aktueller tierseuchenrechtlicher Einschränkungen durchgeführt werden.

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen wird im öffentlichen Interesse angeordnet.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf.

Internet: www.lkee.de
E-Mail: Landrat@lkee.de
Telefonzentrale: 03535 46-0
Telefax: 035353133

Bankverbindung:
Sparkasse Elbe-Elster
IBAN: DE61 1805 1000 3300 IOI I 14
BIC: WELADEDIEES

Sprechzeiten:
Di 8-12 Uhrund 13-I 7 Uhr
Do 8-12 Uhr und 13-I 6 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Begründung:
Die Aufstallung von gehaltenem Geflügel ist gemäß § 13 Abs.2 der Geflügelpestverordnung nach
Durchführung einer Risikobewertung anzuordnen.

Nach einer Risikoeinschätzung des FLI vom 26.10.2021 wird das Risiko einer Ausbreitung von HPAIV HS
bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf gehaltene Vögel in Deutschland als hoch eingestuft.

Seit Mitte Oktober 2021 wird ein verstärktes Auftreten von hochpathogener Aviärer Influenza des Subtyps
HSN1 bei Wildvögeln in Deutschland festgestellt.

Die lokale Ausbreitung an der Nord- und Ostseeküstenregion bestimmt die Dynamik des
Ausbruchsgeschehens. Meldungen über infizierte Wildvögel aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen,
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westphalen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg weisen
jedoch darauf hin, dass sich das Virus überregional ausbreitet und es jederzeit zu weiteren Fällen in der
Wildvogelpopulation kommen kann. Daraus resultiert ein erhöhtes Risiko der Einschleppung in die
Hausgeflügelbestände. Freilandhaltungen sind besonders gefährdet. Ausbrüche der Geflügelpest in
Hausgeflügelbeständen wurden bereits in mehreren Bundesländern unter anderem auch in Brandenburg
festgestellt.

Der Risikobewertung wurde gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der Geflügelpestverordnung zugrunde gelegt, dass
sich die o.g. Gemarkungen in einer geflügeldichten Region befinden.

Bei der aviären Influenza handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung des
Geflügels und anderer Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit Tierverluste
und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann.

Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung des mir eingeräumten Ermessens sowie des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. Andere - ggf.
mildere - Möglichkeiten, den Ausbruch der Tierseuche im Landkreis Elbe-Elster nach Möglichkeit schnell
und wirksam zu verhindern, sind nicht ersichtlich.

Auf Grundlage von § 1 Abs. 1 VwVfG in Verbindung mit §§ 41 Abs. 4 Satz 4 und 43 Abs. 1 VwVfG kann als
Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des lnkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die
Bekanntmachung folgt, festgelegt werden.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gemäß§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme angeordnet.
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung.
Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der Aviären Influenza
unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und
deshalb sofort zu unterbinden ist.
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter
am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse
an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche
überwiegt.

Hinweis:
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz i.V.m. § 64 Nr. 14b Geflügelpestverordnung handelt
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung
zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 € geahndet werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Str. 2, 04916 Herzberg
(Elster), einzulegen.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes zu
versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen
zu beachten, die im Internet unter http://www.lkee.de/Quickmenu/lmpressum aufgeführt sind.

Hinweis:
Ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Die
Widerherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruches kann bei der vorbezeichneten Behörde
oder beim Verwaltungsgericht Cottbus, Vom-Stein-Str. 27, 03050 Cottbus beantragt werden.

Gesetzliche Grundlagen:

Gesetz zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - TierGesG), in
der Fassung vom 21. November 2018 (BGB1. 1S. 1938), zuletzt geändert am 10. August 2021 (BGBI.
I S. 3436), in der geltenden Fassung,
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung vom 15.
Oktober 2018 (BGBI. I S. 1665), zuletzt geändert am 17. Dezember 2018 (BGBI. IS. 2664), in der
geltenden Fassung,
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 7. Juli 2009 (GVBl.l/09, [Nr.
12), S.262, 264) zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GVBI.I/18, [Nr. 8), S.4)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBI. IS. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBI. IS. 2154)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI.
I S. 686),zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2021 (BGBI. IS. 4650)

Herzberg, den 07.01.2022

Im Auftrag

DVM Bernd Ruske
Amtlicher Tierarzt

Anlage: risikoorientierte Gebietskulisse zur Geflügelaufstallung im Landkreis Elbe-Elster
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Anlage: risikoorientierte Gebietskulisse zur Geflügelaufstallung im Landkreis Elbe-Elster


